
7. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorresponde~ 22. Jänner 1958 

205/J Anfrage 

der Abgeordneten Hol z f ein d , F r e und 1 Pop u 1 0 rum, 

. A i g n e r und Genossen . 

an den Bundesminister für'Finanzen, 

betreffend die Haushaltszulage für gesohiedene und wiederverheiratete Bundes­

bedienstete. 

Die Bundesbediensteten haben gemäss § 4 Abs. 7 und 8 'des Gehaltsgesetzes 1956, 

BGBl. Nr. 54, Anspruoh auf eine Haushaltszulage. Diese beträgt bei verheirateten 

Bßamten, deren Gattin keine Einkünfte von mehr als 460,,,· S monatlioh bezieht, so­

wie für gesohiedene Bedienstete, die für den Unterhalt der geschiedenen Gattin zu 

sorgen verpflichtet sind, 100 S. Übersteigt das Einkommen der Gattin eines verheira­

teten Beamten die genannte monatliche Einkommengrenze, so gebührt nur die sogenann­

te kleine Haushaltszulage im Betrage von 40 S. 

Schon vor Inki'afttreten des Gehaltsgesetzes 1956, als noch der Zuschlag zum 

Haushaltungszuschuss dUrch die 3. Teuerungszuschlagsverordnung 1951, BGB1. Nr. 153, 

in ähnlicher Weise geregelt gewesen ist, ist die Frage entstanden, ob, einem unter-

.haltspflichtig geschiedenen Beamten der Haushaltszuschuss im erhöhten Ausmass auch 

dann gebührt, wenn seine (2.) Gattin ein die Einkommengrenze (damals 200 S monat­

lich) übersteigendes Einkommen bezieht. Das Bundesministerium für Finanzen hatte 

mit Erlass Z1. 31865 - 24/52 angeordnet, dass einem solchen Bediensteten ab Ehe­

schliessung nur mehr der kleine Haushaltszuschuss flüssigzumachen ist, weil der 

Beamte dann nicht mehr als geschiedener, sondern als verheirateter Beamter anzu­

sehen sei. 

Diese Ansicht des Finanzministeriums hat in den Kreisen der betroffenen Be­

diensteten Widerspruch ausgelöst. Es wurde ein Fall,an den Verwaltungsgerichtshof 

herangetragen, und dieser hat in seine~ Entscheidung vom 2A. 6. 1956, Zl.,2.300/54 

ausgesprocheu, dass in dem eingangs angeführten Fall ein Bediensteter nach wie vor 

ein solcher bleibe, dessen Ehe geschieden worden ist und der für den Unterhalt 

der geschiedenen Gattin zu sorgen verpflichtet sei. Der Gerichtshof hat weiters 

ausgesprochen, dass man die bezogene Bestimmung, will man ihrem Sinn nicht Gewalt 

antun, so auslegen muss, d~ss das Schwergewicht auf den Nebensatz "die für den 

Unterhalt der geschiedenen Gattin zu sorgen verpflichtet sind," zu legen ist, das 

Kriterium des jeweiligen Familienstandes aber bei diesen Bediensteten zurücktritt, 

weil im gegebenen Zusammenhang mit "geschiedenen Bediensteten" nichts anderes ge­

meint sein kann als "Bedienstete, deren Ehe geschieden worden ist". Den Hinweis 
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Ho' Beiblatt 

der belangteo bch(;~'c~0; ::!.(-Jr Gesetzgeber habe die Bestimmung doch so abgefasst, 

. dass den i!g(~8chl:2d0nenil J3edi0nsteten die Hverheirateten" gegenübergestellt werden, 

womi t s:ie ihre Auslegung stüt~en zu können glaubte~ konnte der Gerichtshof bei dem 

offenkundigen S:Lun der Bestimmung nicht für durchschlagend erachten. 

Nichtsdestovleniger hiel i; das Finanzministeriurn an seiner bisherigen Auffas­

sung fest und bezeichnete die Rechtsansicht des Verwalt~~sgerichtshofes als irrig. 

Daraufhin waren weitere öffentlich-rechtliche Bedienstete gezwungen, gegen abwei-, 

sende Bescheide ihrer Dienstbeh;crden die Verwaltungsgerichtshofbeschwerde zu er- ' 

heben" Der Gerichtshof hat dCl.:raufhin im Erkenntnis vom 12. J"üi 1957 ZL 490/57 

ausgesprochen, dass ,er auf seiner bereits im oberwähnten Erkenntnis vertretenen 

Rechtsmeinung beharre~ 

Da die für die öffentlich·-rechtlichen Bediensteten geltenden Vorschriften 

über die Haushaltszulage sinngemäse auch auf Vertragsbedienstete anwendbar sind 

und auch solchen in gleichgelagerten Fällen die grosse Haushal tsztilage vervfeigort 

wurde, mussten diese ihren Dienstgeber bei den Arbeitsgerichten auf die Bezahlung 

der D::.fferenz zwischen der erJ;altenen kleinen Haushaltszulage und der gebührenden 

grossen Zulage klagtm,. E,,; ha::)en auch das Arbeitsgericht Wien (5 Cr 534/57) und das 

,LandesgerJ.cht :für Zivilrechtssa'JhElYl als Berufungsgericht in arbeitsgerichtlichen 

Streit:Lgkeitcn (44 Gg .215/57) sowie allch das Arbeitsgericht Wr", Neustadt (er 77/57) 

und das Kreisgoricht Wr" Neustadt als Berufungsgericht in arbeitsgerichtlichen 

StreitigkeHen ( 2. Cg 22/')7) entschieden) dass den Bediensteten die grosse Haus­

ha]tszulage gehührt. Die Republik als Dienstgeber hat jedoclt durch die Finanzpro­

kuratur in beiden Fällen R.evision an den Obersten Gerichtshof erhoben und in den 

Recht.smittel~:;r::hriffen ausgeführt (z.B. Zl .. 72 .. 052 - 9/57 der Finanzpr()kuratur), 

dass die Auffassung des Berufungsgerichtes und des Verwaltungsgerichtshofes unrich­

tig seien. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister für 

Finanzen die naChstehende 
Anfrage 

Ist der Herr Bundesminister b,ereit, dafür zu sorgen, dass öffentlioh Bedienste­

te klare Rechtsansprüohe gegen ihren Dienstgeber auch ohne Anrufung der IIöchstge­

richte dur?hsetzen können und dass in Angelegenheiten, die für den Bund eine ver­

hältnismäsf'li.g goringfügi.gl" +'inanzi.elle Mehrbelastung bedeuten, nicht durch die 

Beanspruchung der Gerichte ein erhebltchp .... (!l.1xfwand 7erursacb+ -;drd? 
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